
II. Nachtragssatzung 
zur Hauptsatzung der Gemeinde Haseldorf 

(Kreis Pinneberg) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 170, 249) wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.03.2024 und mit Genehmigung der Landrä-
tin des Kreises Pinneberg folgende II. Nachtragssatzung für die Gemeinde Haseldorf 
erlassen: 

 
Artikel 1 

§ 7 Abs. 1 der Hauptsatzung wird wie folgt gefasst: 
 

§ 7 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 22 Abs. 4, §§ 45, 46, 94 Abs. 5 GO) 
 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

A u s s c h ü s s e A u f g a b e n g e b i e t 

a) Finanzausschuss 
 
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
3 Bürgerinnen und Bürger, die der Ge-
meindevertretung angehören können 

 Finanzwesen 
 Grundstücksangelegenheiten 
 Steuern  
 Feuerwehrangelegenheiten 
 Personalangelegenheiten 
 Mieten / Pachten 
 Friedhofswesen 
 Sondernutzungen 
 Satzungen / Ortsrecht 

b) Bauausschuss 
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
3 Bürgerinnen und Bürger, die der Ge-
meindevertretung angehören können  

 Bau- und Wegewesen 
 Einvernehmens nach § 36 Bauge-

setzbuch für folgende Vorhaben: 
§ 31 Baugesetzbuch (Ausnahmen und 
Befreiungen von Bebauungsplänen) 
§ 35 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im 
Außenbereich) 
§ 34 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im 
Innenbereich) 

 Verkehrslenkung 
 Wasserversorgung, Entwässerung 
 Energieversorgung 
 kommunale Wärmeplanung 
 gemeindliche Räume / Gebäude 
 Baumaßnahmen Sport-, Spielplätze 
 Förderung Ansiedlung Gewerbe 
 Nahverkehr / Mobilität 
 Brandschutz 



 2
 Krisenvorsorge 
 Anlagen der Löschwasserversorgung 

c) Sport-, Kultur-, Sozial- und Umwelt-
ausschuss 
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
3 Bürgerinnen und Bürger, die der Ge-
meindevertretung angehören können 
 

 Umweltschutz 
 Naturschutz 
 Landschaftspflege 
 Kultur- und Gemeinschaftswesen  
 Bücherei 
 Sportangelegenheiten 
 Kindergartenangelegenheiten 
 Schulwesen 
 Betreuungsschule 
 Soziale Angelegenheiten 
 Jugend- und Seniorenangelegenheiten 
 Tourismus 
 Freizeitanlagen 
 Gesundheitswesen / Erste Hilfe 
 Naherholung 
 

d) Ausschuss zur Prüfung des Jahres-
rechnung 
2 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 

 
Prüfung der Jahresrechnung 
 

 
Bei Beratung von Feuerwehrangelegenheiten in den vorstehenden Ausschüssen ist der 
Wehrführer und sein Stellvertreter beratend hinzuzuziehen. 
 
In die Ausschüsse zu a) bis c) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 
Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen 
und –vertreter im Ausschuss nicht erreichen. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die II. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfü-
gung der Landrätin des Kreises Pinneberg vom 04.04.2024 erteilt. 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.  
 
Haseldorf, den 04.04.2024 
 
 
 
gez. Kullig 
(Bürgermeister)        (S) 


